
1360 der Beilagen zuden stenographischenProtokollen des N ationalratesXIII.GP 

Bericht' 
des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (1292 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem das Notarver
sicherungsgesetz 1972 geändert wird (Novelle 

zum Notarversicherungsgesetz 1972) 

Durch die gegenständliche Regierungsvorlage 
soll das Notarversicherungsgesetz an die durch 
die 29. und 30. Novelle zum ASVG und die Re
gierungsvorlag über die 31. Novelle zum ASVG 
bzw. durch die parallel dazu ergangenen Novel
len angepaßt werden. Weiters soll die auf 
Wunsch der Standesvertretung aufgenommene 
Regelung über das Zusammentreffen von bei
tragspflichtigen Einkünften mit einer Witwen
pension bzw. über das Zusammentreffen von Pen
sionsansprüchen' nunmehr auf Wunsch der 
Standesvertretung entfallen. 

Die Standesvertretung begründete diese Strei
chung mit dem Hinweis, daß es nie eine Ver
sicherte gegeben hat, die gleichzeitig eine Witwen
pension bezogen hat und daß das Zusammentref
fen von mehreren Pensionsansprüchen seit 1961 
auch im ASVG nicht mehr zum Ruhen führt. 

Fernerwll einem Wunsch der Standesvertretung 
entsprechend die fiktive Einkommensberechnung 
für das Jahr des Versicherungsfalles abgeändert 
werden. Außerdem soll die Mindestwaisenpen
sion, die bisher unter und ab dem 21. Lebensjahr 
verschieden hoch war, einheitlich mit dem derzeit 
für Waisen über dem 21. Lebensjahr geltenden 
Mindestbetrag festgelegt werden. 

Der Stichtag für die Festsetzung der Versiche
rungsmonate und der Berechnungsgrundlage für 
den überweisungsbetrag soll nicht wie bisher 
nach dem Tag der Aufnahme in das pensions
versicherungsfreie Dienstverhältnis, sondern 
durch das Ausscheiden aus der Pensionsversiche
rung treten. 

Schließlich ist durch eine Änderung des § 92 
NVG 1972 vorgsehen, daß für Leistungen, auf 
die sonst noch die Bestimmungen des Notarver
sicherungsgesetzes 1938 anzuwenden sind, rück-

Reinhart 
Berichterstatter 

wirkend a:b 1. Jänner 1972 die Bestimungen der 
§§ 45 und 55 Notarversicherungsgesetz 1972 über 
den Anspruch auf Witwenpension bzw. über das 
Ausmaß dieser Leistungen uneingeschränkt An
wendung finden. 

Der Auss<huß für soziale Verwaltung hat die 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 12.· No
vember 1974 in Anwesenheit von Vizekanzler 
und Bundesminister für soziale Verwaltung lng. 
Häuser in Verhandlung genommen. An der 
Debatte beteiligten sich die Abgeordneten K a rn
merhofer, Melter und Dr. Reinhart. 

Bei der Abstimmung wur,de die Regierungsvor
lage unter Berücksichtigung eines gemeinsamen 
Abänderungsantrages der Abgeordneten Me 1-
t e r, Bur ger und Maria Met z k e r zu Art. I 
Z. 22 einstimmig angenommen. 

Im Zuge seiner Beratungen' stellte der Aus
schuß einvernehmlich fest: 

"Der Ausschuß weist darauf hin, daß vor dem 
Inkrafttreten des Notarversicherungsgesetzes 1972 
die Amtsdauer derVerwaltungskörper der Ver
sicherungsanstalt des österreichischen Notariates 
auf Grund des '§ 28 Abs. 3 NVG 1938 jeweils 
nur vier Jahre gegenüber derzeit fünf Jahren 
währte. Er hält es daher für angezeigt, in den 
gemäß § 67 Abs. 5 NVG 1972 in der Fassung der 
vorliegenden Novelle vorgesehenen Richtlinien 
des Bundesministeriums für soziale Verwaltung 
bei der Festsetzung der Mindestdauer der Aus
übung einer ,Funktion a,uf diese Tatsache ent
sprechend Bedacht zu nehmen und für vor dem 
1. Jäimer 1972 liegende Zeiten der Funktions
ausübung die erforderliche Mindestda~er ent
sprechend herabzusetzen." 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für soziale Verwaltung somit den A n t rag, 
der Nationalrat wolle dem an g e s chi 0 s- . /. 
se n enG e set zen t w u r f die verfassungs
mäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 12. November 1974 

Pansi 
Obmann 
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'I. 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Notarversicherungsgesetz 1972 
geändert wird (Novelle zum Notarversiche

rungsgesetz 1972) 

Der Natiomt!lrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Notarversicherung~gesetz 1972, BGB1. 
Nr. 66, wird geändert wie folgt: 

1. Im § 2 Z. 9 ist der Aus,druck "Begdbnis
kostenJbeitra,g" durch den Aus.druck "Bestattungs
kostenheitrag" zu ersetzen. 

2. Im § 7 Abs. 1 'letzter Satz ist der Ausdruck. 
,,(§ 58 des Einkommensteuengesetzes 1967)" 
durch den Ausdruck ,.(§ 76 des Einkommen
steuergesetzes 1972)" ZJUersetzen. 

3. Im § 11 zweiter Satz ist .der Ausdruck. 
,,7 v. H." durch den Ausdruck. ,,8'5 v. H." zu 
ersetzen. 

4. Der bisherige § 15 erhält die Albsatz!hezeich
nung ,,(1)". Als Abs. 2 ist an:zufügen: 

,,(2) Die Versicherungsanstalt kann, wenn es 
der VerwaJhungsverein.fachung dient, von der 
gesonderten na-chträglichen Vorschre~bung von 
Beiträgen hzw. von der gesonderten Rückzahlung 
von zu Ungebühr entrichteten Beiträgen bis zu 
50 S abs-ehen und ,diese Beiträge bei der im nächst
folgenden Kalenderjahr vorzunehmenden Neu
bere~mung der Beiträge berücksichtigen." 

5. § 25 Albs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die Leistungsansptüche ruhen, solange 
der An:spruch~bel"echtigte eine Freiheitss-llrafe ver
büßt oder in den FäHen der §§ 21 Albs. 2, 22 
und 23 ,des Stratgesetzbuches in einer der dort 
genannten Ansta'lten oder in einer Bundesanstalt 
für Erziehun:gsbedürftige (§ 4 des Ju,gend
,gerichts,gesetzes 1961) angehalten wird." 

6. Im § 26 entfällt die Absatzbezeichnung 
,,(1). Abs. 2 wird aufgehoben. 

7. § 27 w~rd aufgehoben. 

8. Im § 29 Abs. 3 ist der Ausdruck "Begräb
niskostenlbeitra.g" dur-eh den Ausdruck "Bestat
tungskostenbeitrag" zu ersetzen. 

9. Im § 30 Abs. 4 zweiter Satz ist der Betrag 
von 1200 S durch den Betrag von 1665 S zu 
ersetzen. 

10. § 40 Z. 4 lit. c hat zu lauten: 

"c) der Bestattungskostenbeitrag." 

11. § 42 Ahs. 1 Z. 4 hat zu lauten: 

,,4. Zeiten, in: denen ein Versicherter auf 
Grund ,der Bestimmunogen des- Wehrgesetzes, 
BGBl. Nr. 181/1955, ordentlichen oder außer
ordentlichen Präs-enzdienst oder auf Gru-nd der' 
Bestimmungen ,des Zivildienstgesetzes; , BGBL 
Nr. 187/1974" ordentlichen oder außeror,dent
lithen Zivildienst ,geLeistet hat, sofern sich diese 
Zeiten nicht schon im Bestand oder Ausmaß 
eines Leistungsanspruches in 'einer P,ensionsver
sicherung auf Grund anderer bundes.gesetzlicher 
Vorschriften ausgewirkt halben." 

12. § 45 Abs. 2 Z. 3 hat zu ,lauten: 

,,3. Zeiten, in denen ein Versicherter auf 
Grund ,der Bestimmungen ,des Wehrgesetzes 
ordentlichen oder außerol'dentlichen Präsenz
dienst oder auf -Grund ,der ß.estimmungen des 
Zivi'ldien-stgesetzes ordentlichen oder außerordent
lichen Zivildienst geleistet hat;" 

13. Im § 46 Albs. 1 his 3 ist oder jew.eils ver
wendete .~ Ausdruck. "Begrähniskostenheitrag" 
durch den Arusdrmk "'Bestattungskostenibeitrag" 
zu ersetz-en. 

14. § 48 Aobs. 3 zweiter Satz hat zu lauten: 

"In den Fällen des Albs. 2 Z. 1 g~lt als durch
schnitdiches MonatseiIl!kommen 
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1. in dem dem Kalenderjahr ,des Versicherungs
falles vorangehenden Kalenderjahr das mit dem 
Anpassungsfaktor (§ 20 Abs. 1) dieses Katen
derjahl'es, 

2. im Kalenderjahr ,des Versicherungsfalles das 
mit dem Produkt der Anpassungsfaktoren (§ 20 
Albs. 1) des Ka,leno.erjahres des Versicherungs
falles und des diesem vorangehenden Kalender
jahres 

vervielfachte durchschnittliche Monats-einkommen 
aus ,dem ,dem Kalenderjahr des Versichel'unßsfallles 
zweitvorä.ngegangenen Kalenderjahr." 

15. Im § 54 Abs. 2 ist inder Z. 3 der Ausdruck 
"Anspruch" durch den Ausdruck "einen hesch-eid
mäßig zuerkannten Anspruch" zu ersetzen. 

16. a) § 57 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Als Kin,drer gelten bis zum 'voHendeten 
18. Lebensjahr: 

18. a) Im § 60 ist ,die Orberschrift "Begriihnis
kostenheitrag" d.urch die überschrift "Bestat
tungskostenibeitra,g" zu ersetzen.-

h) Im § 60 ist der jeweils verwendete Aus,drruck 
"BegräbniskosteD!beitrag" durch den Ausdruck 
"Besta ttungskostenJ?eitr,ag" zu ersetzen. 

19. § 63 Abs. 3 Z. 5 ,erster Ha1lhs-atz hat zu 
lauten: 

"in den Fällen des Albs. 2 tritt an die SteIle des 
Dienstgebers die Pensionsversidterungsansta:1t der 
Angestellten, an die SteHe ,der Pensi6nsversor
gun<gdie Pensionsversicheru-ng ,der Angestellten, 
an ,die Stelle der Aufnahme in .das pensionsver
sicherungs,freie, DienstverhäLtnis das Aussdteiden 
aus der Pensionsversicherung und an die Stelle 
des Einlaongens des Anrechnun:gSlbesch,eides der 
Stich tJa.g;" 

20. Im § 67 Albs. 5 haben an die SteHe d~s 
vorletzten und letzten Satzes, foLgende Bestim~ 

1. die ,ehelichen, die legitimierten Kinder und mungen zu treten: 
die Wahlkinder ,der Versicherten; 

2. die -unehelichen Kinder ei-ner weihlichen 
Versicherten; 

3. die unehelichen Kinder eines männlichen 
Versicherten, wenn seine Vaterschaft durch Ur
teit . oder dUM Anerkenntnis festgestellt ist 

,(§ 163hAßGB); -

4. die Stiefki-nder, wenn sie mit 'dem Versicher
ten ständ-ig- 'in Hausgemeinschaft leben. 

Die ständige Hau51gemeinschaft im Sinne ,der .Z. 4 
besteht weiter,wenn sidl das Kind nur vorüber
gehend oder wegen schulmäßiger (beruflicher) 
AushilLdUnlg oder zeitweilig wegen Heilbeha,nd
hing außerhallbder Ha.usgemeinschaft aufhält; 
da; gleiChe gilt, wenn sich daß Kind auf Veran
lassung des Versich-erten und uberwiegend auf 
desseri Kosten, oder auf An{)J:;dnung der Jugend
fü,rsorge -oder des Vormundschalts{Pflegschafts)
g-erichtes in Pflege eines Dritten rbefindet." 

Ib) § 57 Albs: 4 Z. 1 zweiter. Satz hat zu lauten: 

"Ist die Schul- oder Berufsausbildung durch 
die Edüllung der Wehrpflicht, der avilldiimst
pflicht, durch ·Kr:m.kheit oder ein anderes un~ 
üherwi,ndba.res Hindernis verzögert wor:den, so 
sind sie als Kinder auch üher ,das 26. Lehen'sjahr 
~hinausfür einen der Dauer der Behindreru,ng a;n

g-emessenen Zeitraum anzusehen;". 

17. § 58 ,letzter Satz hat zu ~auten: 

"D~eWa'isenpension heträgt mindestens 
. ,für jedes einfach verwaiste Kind: 1466 S, 
für jedes doppelt verwaiste Kind 2199 S; 

an ,die Stelle dieser Beträge tJreten ab 1. Jänner 
eines jeden J3!hres, ers~mal's :1!b 1. Jänner 1975, 
die unter Bedachtnahme a,uf § 2i mit dem je
wdligen Anpa:ss,ungsfaktor (§ iO) vervieHamten 
Beträge. " 

"Den Mitgliedern (stellvertretenden Mitgliedern) 
eines Verw-aoltungskörpers sowie den Rechnun,gs
prüfern (deren Stellvertretern), ferner den aus 
ihrer Funktion ausgeschiedenen Präsidenten und 
deren SteHvertretern. sowie den HinterbLiebenen 
der genannten Funktionäre können jedoch Ent
schädigungen gewährt wer,den. Die Entsdteidung 
über die Gewährung der Entschädigungen sowie 
über ihr Ausmaß obliegt dem Vorstand. Der 
Bundesminist,er für soziale Verwaltung kann 
hiefür nach· Anhörung des Haupcverbandes der 
österreichischen Sozialversicherungstoräger Grund
sätze aufsteHen und für verlbinodlich erMären; in 
diesen Grundsätzen sind einheitliche Hödtstsätze 
für Reisekostenentschädi<gungen . und Sitzungs
gelder sowie unter ,Berücksichtigung ,des örtlJchen 
Wirkungsbereiches und: der Zahl der Versicherten 

a) Höchstsätze für die Fl.lnktionsgebühren der 
Mit-gHeder der Verwa.ltJungskörper und der 
Rechnunogsprüfer festzusetzen und 

h) -.\:las Höchstausmaß und die Voraussetzungen 
für die Gewälhrung von Ents-chädi,gungen 
an ,ausgeschiedene, Funktio11äre bzw. deren 

. Hinterbliebene in der Weise zu regeln, daß 
die Gewährung ,der . Entschädigung unter 
Bedachtnahme auf die Richtlinien Nr die 
pensionsrechtlichen Verhältnisse der Soziaol
versicherul1igsibediensteten von der Errei
chung eines bestimmten Anfallsalters sowie 
von' einer Mind'estdauer ,der Ausub.ung der 
Funktion ab:hängiggemacht wird; ferner 
ist vorzusehen, daß a,uf die En'tschädigung 

.. a:lle Einkünfte· .des ausgesci1iedenenFunk
tionärs Ibzw. der Hintel'ibliebenen mit Aus
nahme ,der Pension aus der ges,etzlichen 
Sozia,lversicherung anzur-echnen sind; nicht 
a,nzurechnen ist ferner ein RUhe- oder Ver
songungSßenuß von einer öffendim~recht-
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lichen Gebiet5körp~sch.aft, insoweit er nach 
Art rund. Ausmaß mit einerPensi.on aus 
der gesetzlichen SoziaLversicherung ver
gleidtlbar ist." 

21. a) Im § 78 Abs. 1 e;ster Satz 'ist der Aus
druck "fruchtbringend" ,durch den AIlisdruck 
"zinsbring.end" zu ersetzen. 

b) § 78 .A!bs. 1 Z. 2 ~t zu Jauten: 
,,2. in Darlehensfor.derungen, die auf inländi

schen Liegenschaften mündelsicher sichergestellt 
werden; .grundibücherlieh sichergestel!lte Darlehen 
auf Gebäude, die ausschließlich oder zum .größten 
Tei,l industrielLen oder gewerblichen Zwecken 
dienen, sowie auf runbewegliches Vermögen, dlls 
der Exekution entzogen ist oder auf dem ein 
Belastungs- oder Ver~ußerungsver.bot lastet, sind 
aus,gesch.1ossen. Liegenschaften, ,deren Ertrag auf 
Anpflanzungen !beruht, dürfen nur insoweit be
liehen werden, aJls ,der Grundwert ohne Rücksicht 
auf die Bestockung Mündel'sicherheit gewährt. Die 
betreffenden Liegenschaften müssen einen der 
Verzinsung des Darlehens und den übernomme
nen Rückzahlungsverpflichtungen entsprechenden 
Ertra,g abwerfen und samt ihrem Zugehör wäh
rend der ,ganzen Dauer des Darlehens im v:ollen 
Wert des Darlehens samt Netbengebührenkaution 
gegen Elementarschäden versichert sein;" 

22. Nach § 88 ist ein § 88 a mit foLgendem 
Wortlaut einzufügen: 

"V er s eh wie ,g e n h ei t s p f He h t cl e r 
Bediensteten 

§ 88 a. (1) Die Bedienst,eten halben ,wber alle 
ihnen in ArusÜlbung des Dienstes oder mit Be
ziehun·g auf ihre Stellung bekanntgewordenen 
Angelegenheiten, ,die im Interesse der Versiche
rungsamtalt oder ·der Versicherten, ihrer Ange
hörigen oder Dienstgeber Geheimhaltung erfor
dern oder ihnen ausdrücklich als vertraulich be
zeichnet worden sind, gegen jedermann, dem sie 
über solche Angelegenheiten eine dienstliche Mit
teilung zu machen nicht verpflichtet sind, Ver
schwiegenheit zu beobachten. 

(2) Eine Ausnahme ;onder im .Albs. 1 bezeich
neten Verpflichtung tritt nur insoweit ein, als 
ein Bediensteter für einen bestimmten Fa,l1 von 
der Verpflichtung zur Wahrung des Dienst
geheimnisses entbunden wurde. 

(3) Die Bediensteten sind an die Verschwiegen
heitspflicht aJuch im Verhältnis außer Dienst, im 
Ruhestand sowie nach Auflösung ,des Dienstver
hältnisses gebunden." 

23. a) § 92 Abs. 3 Z. 3 hat zu lauten: 

,,3. von den Bestimmungen des Abschnit
tes II des Zweiten Teiles die §§ 48 Abs. 8 und 
9, 54, 55, 58, 61 und 62;" 

b) Dem § 92 ist ein: Abs.' 5 mit f6lgendeII1 
Wortlaut, anzufügen: 

,,(5) Die Bestimmungen des § 55 sind auch 
auf Leistungsansprüche anzuwenden" die am 
31. Dezember 1971 bereits bestehen. Ergibt die 
Anwendung des § 55 einen niedrigeren monat
lichen Pensionsbetrag, als er 'nach den bisherigen 
Bestimmungen gebührte, so ist die monatliche 
Pension im bisherigen Ausmaß weiter zu ge
währen." 

24. a) § 94 Abs. 2 zweiter Halbsatz hat zu 
lauten: 

"hat dem Ausgeschieden~n am 31. Dezember 
1971 ein Anspruch auf eine Pension nach einem 
anderen Bundesgesetz aus den Versicherungs
fällen des Alters, der dauernden Berufsunfähig
keit, der geminderten Arbeitsfähigkeit oder der 
dauernden Erwerbsunfähigkeit gebührt oder 
wurde für ihn wegen einer vor dem 1. Jänner 
1972 erfolgten Aufnahme in ein pensionsver
sicherungsfreies Dienstverhältnis der überwei
sungsbetrag nach § 308 des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes geleistet, so ist § 63 erst 
nach dem nicht durch den Tod bedingten Weg
fall dieses Anspruches bzw. nach Leistung des 
Oberweisungsbetrages nach § 311 Abs. 1 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes anzu
wenden." 

b) § 94 Abs, 5 erster Halbsatz hat zu lauten: 
I "Ein im Sinne des § 63 zu leistender überwei
sungsbetrag wird am Stichtag für eine Leistung 
aus einer Pensionsversicherung, mit dem An
trag auf Leistung eines überweisungsbetrages 
nach §. 308 des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes, mit dem Antrag auf Weiterversiche
rung bzw. mit dem Antrag auf eine sonstige 
Leistung aus einer Pensionsversicherung fälligj" 

25. § 95 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Bei der Berechnung des überweisungs
betrages nach Abs. 1 und 2 bleiben Zeiten unbe
rücksichtigt, die nach § 531 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes als nachversichert 
gelten bzw. für die nach § 531 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes der überweisungs
betrag als geleistet gilt." 

Artikel TI 

(1) Für rückständige -Beiträge für Zeiten vor 
dem 1. Jänner 197-5 sind Verzugszinsen, soweit 
sie nicht bereits vorgeschrieben sind, in ent
sprechender Anwendung des § 11 des Notar
versicherungsgesetzes 1972 in der Fassung des 
Art. I Z. 3 zu berechnen. 

(2) Die Bestimmungen des § 57 Abs. "2 des 
Notarversicherungsgesetzes 1972 in der Fassung 
des Art.· I Z. 16 lit. a gelten ab 1. Jänner 1975 
auch für Versicherungsfälle, die vor dem 1. Jän-
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ner 1975 eingetreten sind, wenn dies für den 
Leistungsempfänger (Leistungswerber) günstiger 
ist und er bis 31. Dezember 1975 einen dies
bezüglimen Antrag stellt. 

(3) Die Bestimmungen des § 58 des Notar
versimerungsgesetzes 1972 in der Fassung des 
Art. I Z. 17 sind ab 1. Jänner 1974 aum auf 
Leistungsansprüche anzuwenden, die am 31. De
zember 1973 bereits bestehen. 

Artikel III 

(2) Es treten in Kraft 

a) rückwirkend niit dem 1. Jänner 1972 die 
Bestimmungen des Art. I Z.19 und 23 
bis 25; 

b) rückwirkend mit dem 1. Jänner 1973 die 
~estimmungen des Art. I Z. 2 und 20; 

c) rückwirkend mit dem 1. Jänner 1974 die 
Bestimmungen des Art. I Z. 17. 

Artikel IV 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit nimts Mit der Vollzieh~ng dieses Bundesgesetzes ist 
anderes bestimmt wird, mit 1. Jänner 1975 in der Bundesminister für soziale Verwaltung be-
Kraft. traut. 
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